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Informationen zu Angeboten von Architekten- und Ingenieurleistungen

Geltung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Die Tätigkeit der Architekten und Ingenieure unterliegt dem gesetzlichen Preisrecht der HOAI - Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – die regelt, welche Ingenieur- und Architektenleistungen zu welchem Preis abzurechnen sind. 

Die HOAI stellt öffentliches, und damit zwingendes Preisrecht dar. Der Preiswettbewerb für Leistungen, die unter den Anwendungsbereich der HOAI fallen, ist nur im Rahmen der von der HOAI selbst eröffneten engen Grenzen zulässig.

Rechtsgrundlage der HOAI ist das Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts und zur Begrenzung des Mietanstiegs sowie zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen (MRVG) vom 04.11.1971. Der Verordnungsgeber hat auf Grundlage dieser Ermächtigung eine verbindliche Honorarordnung festgelegt, die dem berechtigten Interesse der Ingenieure und Architekten und der zur Zahlung der Honorare Verpflichteten Rechnung trägt.

Die HOAI bietet damit Kostentransparenz zwischen Preis, Leistung und Qualität für den Auftraggeber als Verbraucher. Sie dient dem Verbraucherschutz.

Derzeit gilt die HOAI in der Fassung der 5. Novelle vom 21.09.1995, in Kraft getreten am 01.01.1996. http://www.bingk.de/2351.htm 

Sanktionsmöglichkeiten

Angebote, die im Wege der Versteigerung entgegen den Vorschriften der HOAI zu einem Preis unterhalb der gesetzlich verbindlichen Mindestsätze angeboten werden, sind rechtswidrig. Gegen den Anbieter kann wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vorgegangen werden. 

Die Ingenieur- und Architektenkammern sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts zur Wahrung der Interessen ihrer Mitglieder berechtigt, gegen rechtswidrige Angebote vorzugehen. Sie können außergerichtlich im Wege der Abmahnung eine strafbewehrte Unterlassungserklärung vom Anbieter verlangen und im Falle der Weigerung der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gerichtlich gegen den Anbieter vorgehen. 

Die Ingenieur- und Architektenkammern sind ferner berechtigt, von jedem Telediensteanbieter die unverzügliche Entfernung von wettbewerbswidrigen Angeboten nach § 11 Teledienstegesetz (TDG) zu verlangen.
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